
be reibut „EinPilgerleben“, daß enr als Paſtoralprofeſſor dbon Sankt
Pölten unermüdlich var beim Aushelfen der Seelſorge.

ſt C5 10 doch kein veifel, daß die akademiſchen Vorträge eines
Paſtoralprofeſſors mit Unfruchtbarkeit geſchlagen vären, Denn die
iunige Berührun g mit der ausühendenSeelſorge Crlorer! ginge. Bei
den anderen theologiſchen Fächern iſt zum mindeſten der Umſtand
wichtig, daß die theolos iſchen Lehranſtalten nicht wiſſenſchaftliche
Schulen, ondern auch prieſterliche Erziehungsanſtalten ſein ollen Ind
hiebei ſeeleneifrige Lehrkräfte gu Erzieher ſind

Doch ind die Arbeitskräfte und alente U1 gleich und e hätte
wahrſcheinlich wenig Wert, ehrer, Ordinariatsbeamte vd
urch Emn Diözeſangeſetz 3ur Aushilfe iI der Seelſorge 3 zwingen.

Schwierigkeiten und deren Ueberwindung. Es wurde ſchön
erwähnt, daß manche geiſtliche Profeſſoren ogar durch Inſerate Aus
hilfeI der Seelſorge ſuchen 8iſt dies enn Fingerzeig, daß C8 auf dieſem
Gebiete rdnung mangelt oder, bite emn Fremdwort agt„an Orga
niſation“. Eswäre (lſo EmM Fortſchritt, venn für jede Diözeſe oder doch
für jede Kirchenprovinz Ene Stelle geſchaffen würde, wWO ſich ngebot
und Nachfrage begegneten.

Die Koſten olcher Aushilfe wären dann Am geringſten, wenn die
wirklichenNach barn einander aushälfen. ind aber wirkliche Auslagen
3decken, ſo wäre billig, Penn die Behördendie Deckung au der
Kirchenkaſſe bewilligten Wenn ſich die Aushilfe nichtNULr auf den Beicht
ſtuhl beſchränkte, ſondern wenn auch gepredigtwürde, o önnte
M manchen Fällen die Zinſen Imner Miſſionsſtiftung dazu vertoenden.
Uebrigens lehrt die Erfahrung, daß vielen Gegenden die Gläubigen
bei ſolchen nläſſen auchgerne Opferringen weiß Fälle, die
Gemeinden die Uslagen für fremden Geiſtlichen gedeaben
weilſeineAnweſenheitauch Geſchäftsverkehr und Zudrang
der Umgebung 3u ſpürenwar

Da ſich nach dem Krieg der Prieſtermangel mimſtärker zelgen
wird die rechtzeitige Organiſation der Aushilfe EI derSeelſorge
etlt recht zeitgemäßes Unternehmen.

Heiligenkreuz, or MatthäusKurz.
(Die kirchlichen Zenſuren ihr Nutzen für die Seelſorge

Rupert, Seelſorger Marktgemeinde, atunter ſeinenUntergebe
mehrere Feinde, die ihr Anſehen, dasſie genießen, dazumißbrauche
ſeinerpaſtoralen Tätigkeit mancherlei inderniſſe 3 bereiten. Namen
lich ſuchen ſie außerordentliche eligiöſe Uebungen, Miſſionen,

Volksexerzitien, Bundesfeſte dgl dadurch uverhindern,daßſie unter
nichtigen Vorwänden Eemn Verbotder Zivilbehörden dagegen erwirken.
Auch verbreiten ſie, freiſinnigen Ideen in der Gemeinde Eingang

verſchaffen, glaubensfeindliche Bücher und Schriften. , ſie gingen
ihrer Bosheit ſo weit, Einlge Schulknaben,we dem Seelſorger

wegen erhaltener verdienter Züchtigung abge eigt 72 ihn
aufzureizen, ſo daß ſie ihn bei enmemKrankerEn  Ufuche mit Steinen be



warfen. Schmerzlich berührt iber Zuſtände, glaubt Rupert
Iu den kirchlichen Zenſuren Een Schutzmittel gegen die genannten Feind⸗

ſeligkeiten und diedaraus entſtehenden EN Folgen 3u beſitzen; darum
nimmt EL ſich vor, Predigten und Katecheſen das olk darüber
zuklären, welch ſchwere E Strafen die genannten eindſelig

keiten nach ſich ziehen
Es rag ich,bb und wann Enne Aufklärung Eln geeignetes

(I iſt, die erwähnten Mißſtände beſeitigen.
Die vorliegenden Falle erwähnten Feindſeligkeiten gegen die

Perſon Und die ſeelſorgliche Tätigkeit Ruperts fallen, te EL richtig UL

teilt, Uunter das kirchliche Strafgeſetz, das dieſelben mit der Exkommuni
kation belegt. Kanon 2334 eſtimmt: Wer direkt oder ndirekt die Aus

übung der kirchlichen Jurisdiktion, ſei IM korum internum bder
ternum behindert und 3 dieſem an irgend EemneE Laiengewalf Tre
kurriert,Erfa. der Exkommunikation, welche dem Papſte modo Specialireſerviertiſt

Nach Kan. 2318trifft dieſelbe Strafe auch denjenigen, derer
der Apoſtaten, Häretiker und Schismatiker druckt und ieſelben oder

andere er,L durch Eemn apoſtoliſches reiben namentlich ver
boten ind, verteidigt, 1E oder behält Kanbn 2 14, enthält

ähnliche Strafbeſtimmung für die Verletzung des Privilegium
Gan0o0n!ISs: Wer gewaltſam an Perſonen von Klerikern, die N Biſchöfe
ſind, oder Religioſen beiderlei Geſchlechtes Hand anlegt evfd
der Exkommunikation, 8 dem Biſchof reſerviert iſt R iſtüber⸗
zeugt, daß die enntuni der genannten Kirchengeſetze nd der auf die
Uebertretung derſelben geſetzten Kirchenſtrafen manche ſeiner Gegner
3ur Beſinnung bringen und von. ihrem feindſeligen und demgeiſtlichen
Wohle der Gemeinde ſo nachteiligen Treiben abſchrecken würdeDaher
aßt EL den Uß, das den Predigten überdie kirchlichen

Strafgeſetze belehren. Es fragt ich, ob und unter welchen Umſtänden
Eene Aufklärung ſtatt

inden kann oder auch oll gne Zweifel
iſt der Kirchenbann,  7  IIYV Eme Strafe, Eren Größe wohl geeigneiſt, Leute,
die dem chriſtlichen Lehen noch nicht abgeſtorben ind, heilſam Er
chüttern und zun Buße bewegen Hierüber ſchreibt Hollweck

lichEeS Strafgeſetz ＋47

Der von der Exkommunikation Betroffene
t vom &  eihe Chriſti getrennt und aller Gnaden beraubt, der

HerrIMN die²niedergelegt hat. Der Inn hat als gladius spiritualis
den geiſtigenTod zur Folge E iſt darumnach demheiligen Auguſtin
Ene damnatio, Jua 111 Cclesia Nu 681 (de Corrept. t
gratia 15)7— Bekanntlich beſteht die Exkommunikation der Ent

ziehung der Gebete der Kirche und der Früchte de eiligen Opfers;
2  In der Ausſchließung vom mpfange der heiligen Sakramente und
E onſtiger Gnaden der 1  3 MN der Fernhaltung vom Gottesdienſt,
namentlich von der Teilnahme heiligen Meßopfer; 1 der Ver
weigerung des kirchlichenBegräbniſſes.



R. weiß, daß die Strafgeſehe ſo lange 16 weinigſtens mderf chul⸗
deterweiſe nicht bekannt ſind,; auch nicht Uu 40 treten und darum ihre
eilſame Wirkung Als pOenae medieinales N ausüben können. Die
unverſchuldete Unwiſſenheit des kirchlichen Geſetzes entſchuldigt nämlich
ſowohl von der Schuld als auch von der kirchlichen Zenſur Kanon 2202
Tklärt diesbezüglich: Dié Verletzung eines Geſetzes, das man nicht kennt,
wird N imputiert, die Unwiſſenheit unverſchuldet iſt; ON. wird
die Zurechnungsfähigkeit nach der I der Schuld mehr oder weniger
verhindert; die Unkenntnis der bloßen Strafe hebt die Zurechnungs⸗
fähigkeit des Vergehens nicht auf, vermindert ſie aber manchmal Die
von der 4* unter der Exkommunikation verbotenen Handlungen
ſind gewöhnlich auch grobe Verletzungen des natürlichen bder göttlichen
Geſetzes. Wenn auch dies dem Delinquenten eékannt iſt, C aber
hinſichtli des Kirchengeſetzes in Unwiſſenheit ſich efindet, 10 ſogar,
wenn ſeine Unwiſſenheit eine ign COoncomitans iſt, das heißt, wenn ELr

bekennen mu  E, daß E auch bei voller Erkenntnis des Kirchengeſetzes
dennoch die Sünde begangen hätte, Eufd vx dennoch nicht der Ex
kommunikation. Es fehlt die Contumacia, die ehen durch den dirchen⸗
bann gebrochen werden ſoll. (Siehe Suarez, de censuris, Disp I
Sed Da nun die Laien nicht Dteé die Criter rficio verpflichtet
ſind, die kirchlichen Zenſuren. kennen zu lernen, kann ihre Unwiſſenheit
der kirchlichen Strafgeſetze, wie Hollweck (a. 77 richtig bemerkt,
ſtet als entſchuldbar qualifiziert werden. Damit NUun. die genannten
Strafgeſetze ihren Zweck, nämlich die Beſſerung der Delinquenten

Im Sinne der — handeln,reichen können, glaubt V  5
er die Gläubigen über die Stra geſetze aufklärt, um ſie bn den durch
dieſelben verbotenen Handlungen. abzuſchrecken. Izu erreichen,Ob nun das Verfahren der richtige Weg iſt, ſein Zie
wird in den einzelnen Fällen die Paſtoralklugheit entſcheiden müſſen.
Man ſoll ſich dabei dieſelben Grundſätze vor ügen halten, E  E  1e
Kirche bei Ausübung ihrer Strafgewalt leiten. Die heilige Kirche hat
teſe Gewalt nicht zur Zerſtörung, ſondern zur auung 4  erhalten.
Darum ſagt Hollweck mit Recht, „daß bei Ausübung derſelben nie das
Maxim herrſchen darf, fiat justitia, pereat mundus'“. erſter Grundſatz
bleibt vielmehr auch bei Anwendung der Kirchenſtrafen die  .— Ius ani-
Mmarum. und entſcheidend iſt die salus publica animarum“. Dieſer
Grundſatz, der für den Geſetzgeber und Richter maßgebend iſt, wird
auch für die Kundgebung des Strafgeſetzes (atae sententiae) ACls Norm
dienen müſſen erſter Grundſatz bleibt auch da dies Salus animarum.

Die bon Rupert geplante Aufklärung über die Strafgeſetze kann für
das Seelenheil unter gewiſſen Umſtänden förderlich ſein, kann aber auch
nachteilig wirken. Im vorgelegten all ſt vor (0  em die von der
Behinderung der Jurisdiktion, und zwar FOTrI interni, der Seelſorge R
durch Laiengewalt. Eine freif innige, dem Seelſorger eindlich geſinnte
Clique weiß durch ihren Einfluß auf die Or  ehörde, worin ſie, wie 68

cheint, eine dominierende Stellung einnimmt, oder 5 den Rekurs
—*



die höheren Zivilbehörden unter nichtigen Vorwänden religiöſe
ebungen, die der Gemeinde großemUtzen gereichenwürden, 3u
hindern. Dieſen feindſeligen und dem chriſtlichen Leben ſonachteiligenV  MMachinationen gegenüber darfder Seelſorger keineswegs untätig bleiben

Doch dürfte Ene Beſprechung derſ elb en aufder Kanzel für gewöhnlich
eher nachteilig als heilſam wirken. Die öffentliche Behandlung ſolcher
orfälle würde nNur verbittern, die Gegenſätze verſchärfen, aber nicht
verſöhnen. bh aber müßte Eene private aber ernſteErmahnung

die Or  Ehbrde richten, derſelben mit apoſtolifchem Freimut die
Kirchenſtrafen vor ugen halten und namentlich betoöonen, daß die Ver
achtung der von der 1 verhängten Exkommunikation nicht ſelten
auffallende Strafgerichte nach ſich zie mne ſo M verſöhnlichem
Tone gegebene Aufklärung würde wenigſtens bei den beſſer geſinnten
itgliedern der Ortsbehörde ihren Zweck nicht verfehlen; ſie würden
die Menſchenfurcht, die ſie bisher verleitet atte,denKirchenfeinden
beizuſtimmen, Hinblick auf dieſo ſtrengen Kirchenſtrafen eichter
üherwinden. = Die genannten Gegner des Seelſorgers gehen ihrer
Bosheit ſoweit, daß ſie ogar ſchulpflichtige Knaben den eel
ſorger aufreizen, ſo daß ſie demſelben auflauern und ihnmitSteinen
bewerfen. Das diesbezügliche Strafgeſetz ſpricht von tätli enBeleidigung — Realinjurie Nus violentas (lericum.
Bonaeina (De ERXCOIII Quaest.7 1 2—  Edarunter „ASt!10
externa. IHIUTIOSa, violenta, COonsistens facto seu t contingens

CClesiasticam. Inter dieſe Begriffsbeſtimmung fälltdarum
nichtbloß das „Handanlegen“1 engeren Sinne, ſondernauch, wie
ieſer Uutbr bemerkt, das Anſpeien, das Schlagen mit ocke,

Einſperren dgl., ohne Zweifel auch das Bewerfen mit Steinen. Im
vorliegenden 77  alle ſind Schulkinder, Knaben,dienoch nicht das Jahr
erreichthaben, die elinquenten.0 noch unmündige Kinder ver⸗
fallen nach den etzigen Strafgeſetzen nicht mehr der Exkommunikation.

non 2230 beſt

m vielmehr,daß Kinder durch andere Zucht
nittel gebeſſert werden ſollen; dagegen trifftieſe dem Biſchofe reſer⸗
vierteExkommunikation die Verführer der Kinder. Der Kanon lautet
Unmün ind von der Strafeentſchuldigt, ſie ſollen telmehrdurch

derendig  Mi der Erziehungals durch Zenſuren gebeſſert werden; die
Mündigen aber, welche ſie zur Verletzung des Geſetzes verleitet oder
bei dem ergehenmitgewirkt haben, verfallen dervoGeſetze beſtimmten
Strafe. Um die Strafwürdigkeit eines ſolchen Verbrechensden QMu
bigen klarzumachen, könnte Ener Predigt bder atecheſeüber die

rieſterweihe und über die erhabene Urde des Prieſters ſich zugleich
üher das Sündhafte jeder böswilligen Verletzung dieſer Würde mit

utzen verbreiten. Eine Belehrung dürfte In Zeit, wie die
gegenwärtige, die Feinde der Kircheden Prieſter fortwährend ver
eumdenund dadurch Verachtung und Haß ihn 3wecken
uchen, ogar Enn notwendiges Schutzmittel gegen feindliche Angriffe
ſein.Der Gedanke an den Kirchenbann dürfte auch leichtſinnige Burſchen



vor olchen Ausſchreitungen die Pricſter zurüch chrecken. Doch
dürfte ſich mit der bloßen Belehrung nicht egnügen. Da E8 ſich im ,  *  2gegebenen Falle um Verführung der Jugend handelt, müßte evx ugleich,85——

vor ſolchen Musſchreitungen degen Paccer Sſcneden Dech

dürfte ſich R. mit der bloßen Belehrung nicht begnügen. Da es ſich im

gegebenen Falle um Verführung der Jugend handelt, müßte er zugleich,

wenn ihm die notwendigen Beweismittel zu Gebote ſtehen, den gericht⸗

lichen Weg betreten, um jene, welche die kirchlichen Strafen nicht fürchten,

wenigſtens durch die Furcht vor dem weltlichen Gericht in Schranken zu

halten. — Um dem Seelſorger Verdruß zu bereiten und zugleich um den

freiſinnigen Ideen in der Gemeinde Eingang zu verſchaffen, verbreilen

ſeine Gegner im Volke religionsfeindliche Bücher, Broſchüren, Zei⸗

tungen u. dgl. Bei dem heute faſt allgemein herrſchenden Verlangen

nach intereſſanter Lektüre beſteht große Gefahr, daß die Leute alles,

was ihnen in die Hände kommt, unterſchiedslos leſen, ohne zu bedenken,

welch großer Schaden ihnen für Glaube und Sittlichkeit daraus erwächſt.

Darum hat die um das Seelenheil beſorgte Mutter, die heilige Kirche,

glaubensfeindliche und unſittliche Bücher verboten, und wie der oben

zitierte Kanon beſagt, manche derſelben ſogar unter der Strafe der

Exkommunikation, die dem Apoſtoliſchen Stul le modo speciali reſerviert

iſt. Kanon 1384, § 2, beſtimmt, daß die im Titel XXIII gegebenen Vor⸗

ſchriften nicht bloß von Büchern, ſondern auch von Tagesblättern, perio⸗

diſchen Publikationen u. dgl. gelten ſollen. Da die Lektüre der genannten

Schriften überaus verderblich wirkt, iſt es ohne Zweifel eine heilige

Pflicht des Seelſorgers, oft und eindringlich, opportune et importune

vor dieſer Gefahr zu warnen, den Eltern und Vorgeſetzten Wachſamkeit

über die Untergebenen ans Herz zu legen, ſie aufmerlſam zu machen,

daß ſie ſich durch leichtſinnige Lektüre ſchlechter Bücher ſchwer gegen das

göttliche Geſetz verſün dig en, das alle ſtreng verpflichtet, die nächſte Ge⸗

fahr der Sünde zu meiden; und indem er die Untergebenen von der

Leſung ſolch giftiger Geiſtesprodukle abzuhalten ſucht, wird er ihnen

zugleich durch Rat und Tat behilflich ſein, ſich durch gute Bücher eine

geſunde Geiſteskoſt zu verſchaffen. — Ob der Seelſorger, indem er gegen

die Leklüre ſchlechter Bücher ankämpft, zugleich auch die Strafgeſetze

erwähnen ſoll? Dies dürfte für gewöhnlich nicht ratſam ſein. Leicht⸗

ſinnige Leute, die ſich kein Gewiſſen machen, ſchwer gegen das göttliche

Geſetz zu ſündigen, würden auch kein Bedenken tragen, gegen das kirch⸗

liche Verbot zu handeln und ſo dann wirklich dem Kirchenbann verfallen.

Gewiſſenhafte Leute dagegen würden bei der Lektüre eines Buches,

deſſen Inhalt nicht ganz einwaydfrei iſt, aber immerhin geduldet werden

kann, dennoch beſtändig in Furcht ſchweben, ſich dadurch den Kirchenbann

zuzuziehen. Bei der Menge von Büchern und Schriften, die zu dieſer

Kategorie gebören, würde dies nur verwirren und darum eher ſchaden

als nützen. Auch der neue Kodex verlangt nur Belekrung des Volkes

über die Gefahr von Seite ſchlechter Bücher. Kanon 1406, § 2, lautet:

Di

E

rtsordinarien und andere Seelſorger ſollen rechtzeitig die Gläu⸗

bigen ermahnen über die Gefahr und den Schaden, welchen die Leſung,

22

ſchlechter, beſonders der verbotenen Bücher herbeiführt. — Nur wenn

es ſich um ein Buch handelt, deſſen Leſung ſicher die Exkommunilation

38

Quartalſchrift“ W mn

—wenn ihm die notwendigen Beweismittel 3u Gebote ſtehen, den gericht
lichen Weg etreten, Aum jene, die kirchlichen Strafen nicht fürchten,
wenigſten durch die vor dem weltlichen evi  in Schranten
halten Um dem Seelſorger Verdru u bereiten und zugleich INI den
freiſinnigen Ideen In der emeinde Eingang u verſchaffen, verbreiten 5
ſeine Gegner Im 0  E religionsfeindliche Bücher, Broſchüren, Zei
tungen dgl Bei dem heute aſt allgemein herrſchenden Verlangen
nach intereſſanter Lektüre eſteh große Gefahr, daß die (CUte alles,
bas ihnen In die an ommt, unterſchiedslos leſen, ohne 3u bedenken,
welch großer Schaden ihnen für Glaube und Sittlichkeit daraus erwächſt.
Darum hat die um da Seelenheil eſorgte Mutter, die heilige I  E/
glaubensfeindliche und unſittliche er verboten, und wie der obben
zitierte Kanon beſagt, manche derſelben ogar unter der Strafe der
Exkommunikation, die dem Apoſtoliſchen Stuhle modo Spéciali reſerviert
iſt Kanbn 1384, / eſtimmt, daß die im gegebenen Vor
ſchriften nicht bloß von Büchern, ondern auch von Tagesblättern, perio⸗
iſchen Publikationen u. del gelten ſollen Da die etture der genannten
riften überaus verderblich wirkt, iſt ohne Zweifel eine heilige
Pflicht des Seelſorgers, oft und eindringlich, opportune et importune
vor dieſer Gefahr zu  arnen, den Eltern und Vorgeſetzten Wachſamkeit
über die Untergebenen ans Herz 3u legen, ſie auſmerlſam 3u machen,
daß ſie ſich durch leichtſitnige Lektüre echter Bücher gegen das
göttliche verſündigen, das alle ſtreng ver  El, die nächſte Ge
fahr der Sünde 3u meiden; und indem ELl die Untergebenen von der
Leſung ſolch giftiger Geiſtesprodukte abzuhalten ſucht, wird er ihnen
zugleich durch Rat und Tat behilflich ſein, ſich durch gute 2 eine
geſunde Geiſteskoſt 3 verſchaffen. — der Seelſorger, indem E
die Lektüre Bücher ankämpft, zugleich auch die Strafgeſetze
erwähnen 165 dürfte für gewöhnlich nich ratſam ſein. Leicht
finnige eute, die ſich kein Gewiſſen machen, das göttliche
eſe u ſündigen, würden auch kein Bedenken tragen, das kirch
liche Verbot handeln und ſo dann wirklich dem Kirchenbann verfallen
Gewiſſenhafte Eute dagegen würden bei der Lektüre eines Buches,
deſſen Inhalt nicht ganz einwaydfrei iſt, aber immerhin gedulde werden85——

vor ſolchen Musſchreitungen degen Paccer Sſcneden Dech

dürfte ſich R. mit der bloßen Belehrung nicht begnügen. Da es ſich im

gegebenen Falle um Verführung der Jugend handelt, müßte er zugleich,

wenn ihm die notwendigen Beweismittel zu Gebote ſtehen, den gericht⸗

lichen Weg betreten, um jene, welche die kirchlichen Strafen nicht fürchten,

wenigſtens durch die Furcht vor dem weltlichen Gericht in Schranken zu

halten. — Um dem Seelſorger Verdruß zu bereiten und zugleich um den

freiſinnigen Ideen in der Gemeinde Eingang zu verſchaffen, verbreilen

ſeine Gegner im Volke religionsfeindliche Bücher, Broſchüren, Zei⸗

tungen u. dgl. Bei dem heute faſt allgemein herrſchenden Verlangen

nach intereſſanter Lektüre beſteht große Gefahr, daß die Leute alles,

was ihnen in die Hände kommt, unterſchiedslos leſen, ohne zu bedenken,

welch großer Schaden ihnen für Glaube und Sittlichkeit daraus erwächſt.

Darum hat die um das Seelenheil beſorgte Mutter, die heilige Kirche,

glaubensfeindliche und unſittliche Bücher verboten, und wie der oben

zitierte Kanon beſagt, manche derſelben ſogar unter der Strafe der

Exkommunikation, die dem Apoſtoliſchen Stul le modo speciali reſerviert

iſt. Kanon 1384, § 2, beſtimmt, daß die im Titel XXIII gegebenen Vor⸗

ſchriften nicht bloß von Büchern, ſondern auch von Tagesblättern, perio⸗

diſchen Publikationen u. dgl. gelten ſollen. Da die Lektüre der genannten

Schriften überaus verderblich wirkt, iſt es ohne Zweifel eine heilige

Pflicht des Seelſorgers, oft und eindringlich, opportune et importune

vor dieſer Gefahr zu warnen, den Eltern und Vorgeſetzten Wachſamkeit

über die Untergebenen ans Herz zu legen, ſie aufmerlſam zu machen,

daß ſie ſich durch leichtſinnige Lektüre ſchlechter Bücher ſchwer gegen das

göttliche Geſetz verſün dig en, das alle ſtreng verpflichtet, die nächſte Ge⸗

fahr der Sünde zu meiden; und indem er die Untergebenen von der

Leſung ſolch giftiger Geiſtesprodukle abzuhalten ſucht, wird er ihnen

zugleich durch Rat und Tat behilflich ſein, ſich durch gute Bücher eine

geſunde Geiſteskoſt zu verſchaffen. — Ob der Seelſorger, indem er gegen

die Leklüre ſchlechter Bücher ankämpft, zugleich auch die Strafgeſetze

erwähnen ſoll? Dies dürfte für gewöhnlich nicht ratſam ſein. Leicht⸗

ſinnige Leute, die ſich kein Gewiſſen machen, ſchwer gegen das göttliche

Geſetz zu ſündigen, würden auch kein Bedenken tragen, gegen das kirch⸗

liche Verbot zu handeln und ſo dann wirklich dem Kirchenbann verfallen.

Gewiſſenhafte Leute dagegen würden bei der Lektüre eines Buches,

deſſen Inhalt nicht ganz einwaydfrei iſt, aber immerhin geduldet werden

kann, dennoch beſtändig in Furcht ſchweben, ſich dadurch den Kirchenbann

zuzuziehen. Bei der Menge von Büchern und Schriften, die zu dieſer

Kategorie gebören, würde dies nur verwirren und darum eher ſchaden

als nützen. Auch der neue Kodex verlangt nur Belekrung des Volkes

über die Gefahr von Seite ſchlechter Bücher. Kanon 1406, § 2, lautet:

Di

E

rtsordinarien und andere Seelſorger ſollen rechtzeitig die Gläu⸗

bigen ermahnen über die Gefahr und den Schaden, welchen die Leſung,
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ſchlechter, beſonders der verbotenen Bücher herbeiführt. — Nur wenn

es ſich um ein Buch handelt, deſſen Leſung ſicher die Exkommunilation
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Quartalſchrift“ W mn
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nach ſich ziehtUndzugleich dem Seelenheil derGläubigenernſte Gefahr
bereitet, dürfte E8 angezeigt ſein, durch den Hinweis auf den Kirchenbann

möglichſ wirkſamer Weiſe dieſe Gefahr halten. In der
peinlichen Lage, der ſich Rupert efindet, ſoll EL doch fortfahren,
für die Ehre Gotte und das Seelenheil ſeiner Untergebenen mutigeinzuſtehen. Mit der göttlichen Gnade und ur weiſes Vor

gehen wird Er El allmählich die Schwierigkeiten überwinden, die
ſeinem ſeelſorglichen irken entgegenſtehen. Wenn die feindlichen An

griffe bloßſeine Perſon betreffen, ſEene Autorität aber und das Seelen
heil deräubigen keiner Eelſe ſchädigen, wird aus e zur

Tugend ſeine rein perſönlichen ntereſſen zurückſtellen Uund einzig Gottes
Ehre und das Oh der Gemeinde ſich vor Augen halten; EL wird den
feindlichen Angriffen nach dem Beiſpiele des göttlichen Heilandes

Uldiges Schweigen entgegenhalten, für ſeine Feinde cten und bei
gegebener Gelegenhei das Böſe mit. Wohltaten vergelten. Das VIN“
Gere bono malum iſt derverdienſtvollſte und glänzendſte Sieg, den der
Seelſorger gewinnen kann.

Mautern. ranzLeitner 88.
Wieviel Vaterunſer müſſen fürderhin nach den Coden

IurlS bei Gewinnung eines aſſe nach der Meinung des
Heiligen Vaters gebetet erden, wenn olche Gehete vorgeſchrieben
In Pfarrer hatte während des Krieges die Gläubigen viel

für die gefallenen Krieger ang  9 Nach Durchleſung aber
des GAII. 934, 5I, des 6* drängte ELr beſonders

die Gewinnung und Zuwendung vollkommener Abläſſe, da ſie etzt
lei gewinnen ſeien; dennnach dem neuen Kirchenrechte würden

von der V nicht mehr fünf Vaterunſer nach der Meinung de
Heiligen Vaters gefordert, diemanchem wohl allzu beſchwerlich vorkämen,ondern * genuge jetzt Eln einziges, das 1jeder Ei und ſchnell
verrichten nné. Er Amit auch großen Erfolg, beſonders
Portiunkulafeſt, Auguſt 1918, und i November bei der ückkehr der

Soldaten, wo EL ganz nachdrücklich ermahnte, doch auch der nicht zurück⸗
gekehrten und remder Erde ruhenden Krieger gedenken; viele,
auch von den oldaten, waren zur heiligen Kommunion gegangen,

nicht wenige ogar mehrere Tage hintereinander, AUm den mit dem
Gebete „Siehe, gütigſter Jeſu“ verbundenen vollkommenen Ablaß

Seelen zuzuwenden. Ein chbargeiſtlicher jedoch meinte,
es wäre wohl voreilig und ühn, ſo ohne weiteresEem von

betreffenden Kanon des odex und der Aenderung ſprechen;
man müſſe doch erſtnoch ausdrückliche Erklärungen des Heiligen Stuhles
abwarten; würde !10 die Gewinnung des 0  E elbſt iM Frage
ſtellt und omi eher ge  ade als genützt Pfarrer entgegnete, larere
Beſtimmungen wie die fraglichen GA/  — 934 des GX
könne Eſich gar nicht denken; die Gewinnung des 0  Ekönne CE
Ur dann rage geſtellt werden, aus Cll 934 eher die Not
wendigkeit von fünf als von Vaterunſer herausgeleſen werden


